
1. Anmeldung/Zielgruppen

1.1 Die Anmeldung zu Tagesveranstaltungen, ein- und mehrtägi-

schriftlich beim Diakonischen Werk evangelischer Kirchen in Nie-

1.2 Das DWiN berücksichtigt Anmeldungen in der Reihenfolge ih-

bestimmte Maßnahmen bleiben davon unberührt. Die Anmeldung 
wird mit der schriftlichen Bestätigung der Aufnahme in die vom An-
melder gewünschte Maßnahme rechtsverbindlich.

-
tageseinrichtung entgegengenommen werden. Weitere Anmeldun-
gen aus einer Kindertageseinrichtung können nur nach Absprache 
mit dem DWiN erfolgen und je nach Anmeldestand berücksichtigt 
werden.
1.4 Kann eine Anmeldung nicht berücksichtigt werden, teilt das 
DWiN dieses dem Anmelder unverzüglich schriftlich mit. Der An-
melder wird automatisch auf eine Warteliste aufgenommen und 
informiert, sobald eine Teilnahme möglich wird.
1.5 Anmeldungen sind ausschließlich über das online Anmeldesys-
tem unter www.diakonie-in-niedersachsen.de/mitgliederbereich 

des Jahresprogramms möglich..

-

den jeweiligen Ausschreibungstexten gekennzeichnet.

2. Zahlungsbedingungen

Sofern keine anderen Zahlungsmodalitäten schriftlich vereinbart 
werden, ist die Zahlung des Teilnahmebetrages innerhalb von vier 

und Frühstück sind darin nicht enthalten und sind zusätzlich von 
dem/der Anmelder*in beim Tagungshaus per Rechnungszahlung 

3. Widerrufsrecht, Rücktritt von der rechtsverbindlichen 
Anmeldung

dem Tag der schriftlichen Bestätigung des DWiN seine rechtsver-
bindliche Anmeldung ohne Angabe von Gründen schriftlich ge-

DWiN.
-

stehen folgende Kosten:

-

entrichten. Dies entfällt, wenn das DWiN ein/e Nachrücker*in 
benennen kann oder nachfolgend vom Anmeldenden in eine 

die Möglichkeit einer Seminarversicherung hin. 
-

nachtung und Frühstück gelten die AGBs der Tagungshäuser.

4. Absage von Veranstaltungen durch das DWiN

4.1 Das DWiN behält sich vor, eine Maßnahme aufgrund zu ge-
ringer Anmeldungszahl oder aus einem uns nicht zu vertretenden 
Grund abzusagen. Das DWiN erstattet dem Anmelder in diesem 
Fall einen bereits gezahlten Teilnahmebetrag in voller Höhe.
4.2 Schadensersatzansprüche gegen das DWiN wegen der Nicht-
durchführung einer Maßnahme sind ausgeschlossen.

5. Veranstaltungsort und Veranstaltungshaus, Unterkunft und 

5.1 Der jeweilige Veranstaltungsort und das jeweilige Veranstal-
tungshaus sind in der jeweiligen Veranstaltungsbeschreibung be-
stimmt.
5.2 Der Teilnahmebetrag für eine Maßnahme beinhaltet, sofern in 
der jeweiligen Veranstaltungsbeschreibung nicht anders 
angege-       

  Tagungsräume und Medien.

5.4 Bei Maßnahmen, die mit Übernachtung ausgeschrieben sind, 
 

zum Konzept der Maßnahme. Das DWiN erwartet daher die Teil-
nahme mit Übernachtung. Bei Tagesmaßnahmen, die ohne Über-
nachtung geplant sind, ist das DWiN auf Wunsch des Anmelders 

-
       -

nachtungen ist dem DWiN schriftlich mitzuteilen. 
5.5 Die Kosten für Unterkunft und Frühstück sind von den Teilneh-
menden im jeweiligen Tagungshaus gesondert zu entrichten bzw. 
nach Rechnungslegung durch das Tagungshaus von dem/der 
Anmelder*in zu begleichen. Die im Fortbildungsprogramm 
ausge-

 
 

Fassung.
      

bei der Anmeldung anzugeben, damit diese vom DWiN an das Ta-
gungshaus weitergegeben werden können.

Bei Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen kann der Mitarbeiter 
oder die Mitarbeiterin
an den Kosten in angemessenem Umfang beteiligt werden 
(Eigenbeteiligung):
1. Die Eigenbeteiligung bei Langzeitkursen beträgt mindestens
a) bei Kursen mit einer Dauer von etwa sechs Wochen 450 Euro,

b) bei Kursen mit einer Dauer von etwa drei Monaten 900 Euro.

6. Rechte an den Seminarunterlagen und Fehlzeiten

-
narunterlagen, Software und sonstigen Lehrmaterialien ist nur den 
Teilnehmenden gestattet. Die Vervielfältigung und/ oder Nutzung 
durch Dritte sowie die entgeltliche Weitergabe der Unterlagen ist 
nicht zulässig und wird vom DWiN rechtlich verfolgt.

-
den zu Beginn der jeweiligen Maßnahme benannt.

-
heit bescheinigt, vorausgesetzt die Inhalte wurden nachgearbeitet. 

7. Änderungen der Maßnahme-Inhalte

-
gesehenen Referent*innen oder an dem geplanten Veranstaltungs-
ort bzw. in dem vorgesehenen Veranstaltungshaus oder mit dem 

       
mehr möglich sein, ist das DWiN berechtigt, die Maßnahme durch-
eine gleichwertige Maßnahme zu ersetzen.

-
ten Maßnahme nicht wesentlich abweicht, berechtigen die vorge-
nannten Änderungen der Maßnahme / Inhalte den/die Anmelder *in 
nicht zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Minderung des Teilnah-
mebetrags.

Allgemeine Geschäfts- 
bedingungen (AGB)
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